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Antwort 
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auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frau Rust, Frau Wilms-Kegel 
und der Fraktion DIE GRÜNEN 
— Drucksache 11/793 — 

AIDS-Tests bei Einstellungsuntersuchungen des Auswärtigen Amtes 

Der Bundesminister des Auswärtigen — 011 — 300.14 — hat mit 
Schreiben vom 28. Dezember 1987 die Kleine Anfrage namens der 
Bundesregierung wie folgt beantwortet: 

1. Ist der Bundesregierung bekannt, bis zu welchem Zeitpunkt bei 
Einstellungsuntersuchungen für die Beamtenlaufbahn des Auswär-
tigen Amtes AIDS-Tests vorgenommen wurden, ohne daß die 
Bewerber/innen  vorher informiert wurden oder gar zugestimmt 
hätten? 

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Schäfer, hat in der Frage-
stunde des Deutschen Bundestages am 16. September 1987 (Ple-
narprotokoll 11/26 S. 1715) hierzu wie folgt Stellung genommen: 

„Bei den Tropentauglichkeitsuntersuchungen der Attachés des 
42. Lehrganges, die im Herbst 1986 durchgeführt wurden, 
haben die Ärzte des Gesundheitsdienstes des Auswärtigen 
Amts in der Annahme der medizinischen Notwendigkeit eines 
solchen Tests auch AIDS-Tests vorgenommen. Es steht fest, daß 
eine Reihe der Bewerber hierauf vor dem Labortest aufmerk-
sam gemacht worden ist. Dieser Hinweis ist jedoch nicht 
gegenüber allen Untersuchten erfolgt. Der Bundesminister des 
Auswärtigen hat deshalb angeordnet, daß in diesen Fällen eine 
nachträgliche Unterrichtung erfolgt. 

Ab Februar 1987 wurden AIDS-Tests bei Tropentauglichkeits

-

untersuchungen nur noch mit schriftlichem Einverständnis der 
Untersuchten durchgeführt. Auf Weisung des Bundesministers 
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des Auswärtigen sind seit 10. August 1987 AIDS-Tests als 
Bestandteil von Tropentauglichkeitsuntersuchungen bis zur 
Klärung aller rechtlichen und medizinischen Fragen ausge-
setzt. Zur Zeit werden AIDS-Tests ausschließlich auf ausdrück-
lichen und schriftlich bekundeten Wunsch des Untersuchten 
durchgeführt. " 

2. Wenn ja, wie vereinbart die Bundesregierung diese Praxis des 
Gesundheitsdienstes beim Auswärtigen Amt mit ihrer Rechtsauffas-
sung, daß AIDS-Tests ohne Einverständnis der Patienten Körperver-
letzung seien? 

3. Wie wird sich die Bundesregierung gegenüber den fraglichen ärzt-
lichen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen des Auswärtigen Amtes ver-
halten? 

Die Ärzte des Gesundheitsdienstes des Auswärtigem Amts nah-
men den angesprochenen AIDS-Test im Herbst 1986 in Ausübung 
ihrer ärztlichen Verantwortung vor. Sie hielten diesen Test zur 
Feststellung der gesundheitlichen Eignung für gesundheits-
gefährdende Gebiete mit häufig unzureichender ärztlicher Ver-
sorgung für erforderlich. Sie gingen davon aus, daß durch die 
Zustimmung der Bediensteten zu einer umfassenden Tropentaug-
lichkeitsuntersuchung der AIDS-Test gedeckt sei und eine kon-
kludente Zustimmung angenommen werden könnte. 

Zum Zeitpunkt der Untersuchung der Bewerber im Herbst 1986 ist 
keine als gesichert anzusehende Rechtsauffassung feststellbar, 
nach der ein Arzt, der Blut anläßlich einer umfassenden Gesund-
heitsuntersuchung entnommen hat, vor Durchführung eines 
AIDS-Tests an dem entnommenen Blut zu einer besonderen ärzt-
lichen Aufklärung und zur Einholung einer weiteren Einverständ-
niserklärung verpflichtet war. 

Deshalb ist den verantwortlichen Ärzten des Gesundheitsdienstes 
des Auswärtigen Amtes keine schuldhaft rechtswidrige Handlung 
vorzuwerfen. 

4. Kann die Bundesregierung ausschließen, daß zum jetzigen oder 
einem früheren Zeitpunkt bei Einstellungsuntersuchungen anderer 
Bundesministerien oder Bundesbehörden ebenfalls AIDS-Tests ohne 
Information bzw. Zustimmung der betroffenen Bewerber/innen 
gemacht werden bzw. gemacht wurden? 

5. Wenn nein, welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über 
AIDS-Tests ohne Zustimmung der Untersuchten in anderen Ministe-
rien und Behörden vor? Wo und bis zu welchem Zeitpunkt wurden 
solche gemacht? 

1. Bei von anderen Dienststellen des Bundes, insbesondere dem 
Ärztlichen und Sozialen Dienst der obersten Bundesbehörden, 
durchgeführten Einstellungsuntersuchungen sind nach Kennt-
nis der Bundesregierung HIV-Antikörper-Untersuchungen 
ohne Information bzw. Zustimmung der Bewerber nicht erfolgt. 

2. Soweit Einstellungsuntersuchungen für den Bundesdienst von 
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den örtlich zuständigen Amtsärzten durchgeführt werden, lie-
gen der Bundesregierung Erkenntnisse über AIDS-Tests ohne 
Information bzw. Zustimmung der Bewerber nicht vor. 

6. Wie will die Bundesregierung sicherstellen, daß in ihrem Verantwor-
tungsbereich solche illegalen AIDS-Tests bei Einstellungsunter-
suchungen in Zukunft unterbleiben, und welche Anweisungen hat 
sie oder wird sie in Zukunft an die beteiligten Ärzte geben? 

Das Bundeskabinett hat am 20. Mai 1987 eine aus mehreren 
Ressorts bestehende Kommission eingesetzt, die im Hinblick auf 
die mit AIDS zusammenhängenden Fragen einheitliche Regelun-
gen des Bundes, der Länder und der Gemeinden für die Einstel-
lungen in den öffentlichen Dienst erarbeiten soll. Auch dabei 
werden selbstverständlich die Rechte der Betroffenen gewahrt. 




